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DSGVO – in Geltung ab 25.05.2018 

(neue) Herausforderungen 

Compliance 
Rechenschafts-
verpflichtung 

Nachweis-
pflicht 

umfassende 
Informations-

pflichten 

Schulung & 
Training 

Dokumen-
tation  

Revision & 
Review 



Recht-
mäßigkeit 

Transparenz Zweck(e) 
Datenmini-

mierung 

Richtigkeit 
Speicher-

begrenzung 
Integrität & 

Vertraulichkeit 

Grundprinzipien des 
Datenschutzes 



VV (Verz. von Verarbeitungstätigkeiten)– Art 30 

Informationspflichten (generell) - Art 12 bis 14 

Rechte der Betroffenen (gestärkt) -  Art 15 bis 22 

DBN (Data Breach Notification) – Art 33 ff 

Geldbußen (gg Unternehmen) – Art 83 / § 29 DSG  



Inhalte des Paketes 

• Grunddaten 

• typische Datenverarbeitungen 

• TOM`S (technische und organisatorische 
Maßnahmen) 

Muster -
Verarbeitungsverzeichnisse  

ART 30 

(für Makler, Verwalter, 
Bauträger) 

• Hausverwalter für Mieter 

• Hausverwalter für Eigentümer 
Muster 

Datenschutzinformation 

• Musterantwort auf Auskunftsbegehren (allgemein)  

• Musterantwort auf unberechtigtes 
Löschungsbegehren 

Muster für Auskunftspflichten 
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Verarbeitungsverzeichnis  

 Ersetzt die Meldung beim 

Datenverarbeitungsregister (DVR) 

und die Standard- und 

Musteranwendungen 

 Dient der internen Dokumentation im 

Unternehmen 

 Ist auf Anfrage der 

Datenschutzbehörde vorzulegen 

 Ausnahme: Organisationen, die 

Datenverarbeitungen nur 

gelegentlich durchführen 
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Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VV) 

 Inhalt:  

 Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

 Zweck(e) der Verarbeitung 

 Kategorien der betroffenen Personen & Daten 

 Kategorien der Empfänger 

 Löschungsfrist 

 technische u organisatorische Maßnahmen (TOMs) 
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Muster-Verarbeitungen 

• Hausverwaltung 

• Vorschreibung 

• Hausbesorgerabrechnung 

• Login-Abfrage 

Hausverwaltung 

• Auftraggeber und Lieferantenverwaltung 

• Rechnungswesen 

• Marketing (Marketing für eigene Zwecke, Newsletter, 
Website-Analyse, Cookies) 

Sonstige 
Verarbeitungen 

• Personalverwaltung, Bewerber, Dienstzeugnis 

• Videoüberwachung, Zutrittskontrolle 

Personal & 
technische 
Sicherheit 
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TOM`s (technische und 

organisatorische Maßnahmen) 
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 Technische und organisatorische Maßnahmen, 
die dazu dienen, die personenbezogenen 
Daten vor Verlust oder Zugriff durch unbefugte 
Personen zu schützen, sind zu dokumentieren 
und auch zu beschreiben.  

 Die im Muster angeführten Kategorien (1 – 10) 
stellen eine Möglichkeit dar, dass sich jede 
Organisation einen Überblick über die 
Maßnahmen verschafft; in den einzelnen 
Punkten finden sich Vorschläge für 
Maßnahmen, die ergänzt bzw. adaptiert 
werden sollten. 

 Hilfreiche INFOS: www.it-safe.at (Wirtschaftskammer 
Österreich) 

 

 

 



Erfüllung der Informationspflichten  

 Der Verantwortliche (dh derjenige, der über den Zweck und die 
Mittel der Verarbeitung entscheidet) hat die betroffenen Personen 
(dh die Personen, deren Daten er verarbeitet) über die 
Verarbeitungsvorgänge zu informieren, und zwar einerseits die 
Personen, von denen er direkt Daten (über die eigene Person) erhält, 
und andererseits auch Personen, bei denen die Datenerhebung 
ohne direkten Kontakt mit denselben erfolgt.  

 Die Mitteilung ist in präziser, transparenter, verständlicher und leicht 
zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache zu 
übermitteln. 

 Die Information kann schriftlich oder in anderer Form, z.B. 
elektronisch, oder wenn die betroffene Person es verlangt, auch 
mündlich erfolgen. 

 Einen Auftragsverarbeiter (der im Auftrag eines Verantwortlichen 
personenbezogene Daten verarbeitet) trifft diese 
Informationsverpflichtung nicht. 
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Wann sind die Informationen 

mitzuteilen? 
14 

 „Zum Zeitpunkt der Erhebung“: dh grundsätzlich 

unmittelbar in zeitlichen Zusammenhang mit der 

tatsächlichen Erhebung der Daten, dh der 

Aufnahme der Daten (Erfassung) in ein 

(elektronisches) Dateisystem 

 Bei einem Vertragsabschluss (mit einem Mitarbeiter, 
einem Kunden, einem Lieferanten oder Partner) ist 
dies der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses oder bei 
der ersten Kommunikation davor. 

 Bei einer Anfrage ist es der Zeitpunkt, in dem der 

Immobilienmakler / -verwalter die Daten in seine 
EDV-System aufnimmt 
 

         Überlegen Sie, wann und wie Sie „betroffene 

Personen“ das erste Mal kontaktieren und Daten 

verarbeiten -> Information 

 

 

 

 

 



Wege der Information zu den Betroffenen 
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Hinweis in Korrespondenz, Emailfooter, Briefpapier …… mit Verlinkung / Verweis auf 

Homepage 

 Hinweis im Vertrag (Mietvertrag, Verwaltungsvertrag, Maklervertrag……) & Beilage der 

Information  

 

 
Übermittlung/Aushändigung im Zuge anderer Informationspflichten (mit Übersendung des 

Maklervertrages , Nebenkosten, Widerrufsformular ….)  & Beilage der Information 

  

 Übermittlung/Aushändigung bei Vertragsabschluss (als Sideletter zum Mietvertrag, 

Verwaltungsvertrag, Maklervertrag) 

Information der (Mieter/Eigentümer) bei Verwaltungsübernahme oder auch Bestandsmieter 

(Info mit nächster Vorschreibung ….) 

„Die Max Muster GmbH verarbeitet personenbezogene Daten nach den 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Weitergehende Informationen finden Sie unter: 
www. ……….. oder kontaktieren Sie uns unter: …..“ 
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 Bei direkter Erhebung beim 

Betroffenen müssen die 

Datenkategorien sowie die 

Quelle der Daten nicht 

angeführt werden.  

 Es ist sicherzustellen, dass die 

betroffene Person diese 

Informationen erhält (zB beim 

Vertragsabschluss, beim 

ersten Kontakt etc…) 
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DATENSCHUTZINFORMATION FÜR MIETER 

ERHEBUNG DER DATEN NICHT BEI 

DER BETROFFENEN PERSON: 

- DATENKATEGORIEN 

- QUELLE 



Mitarbeiter – Informationspflicht & 

Datengeheimnis …. 
18 



Wie ist ein 
Auskunftsersuchen 
zu beantworten? 

1. Schritt: Identiätsnachweis 



Schritt 2:  
 
Wie kann die 
Beantwortung 
aussehen? 



Auskunfts-

beantwortung  
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Recht auf 

Löschung? 

 

Es hat mich sehr 

gefreut, aber jetzt 

löschen Sie bitte 

all meine Daten … 



Auftragsverarbeitungsvertrag 23 

 Muster der WKO unter: 

https://www.wko.at/service/

wirtschaftsrecht-
gewerberecht/eu-dsgvo-

mustervertrag-

auftragsverarbeitung.html 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

 

Dr. Thomas Schweiger,  LL.M. (Duke) 
CIPP/E, zertifizierter DSBA (DATB, TÜV) | www.dataprotect.at 

 

MMag. Anton Holzapfel, ÖVI 
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http://www.dataprotect.at/

